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11.09.2017 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt die 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen zur Kindertagesförderung 
(Benutzungssatzung KITA) in beiliegender Fassung. 

Sachverhalt: 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen zur Kindertagesförderung 
(Benutzungssatzung berücksichtigt die Satzung der Stadt Grevesmühlen zur 
Kindertagesförderung (Benutzungssatzung KITA) vom 02.05. 2017.

Bei der Neufassung der Satzung vom 02.05.2017 wurde von der Verwaltung versehentlich 
im § 3 Punkt (3) a.) der Wortlaut der beschlossenen 2. Satzung zur Änderung der 
Benutzungsatzung Kita  vom 14.09.2015 nicht übernommen.
Für die Einfügung der gewünschten Änderung in § 3 Abs.3 a.) ist in jedem Fall eine 
Beschlussfassung der Stadtvertretung erforderlich. 

In der Vorlage VO/12SV/2017-833, mit der am 24.04.2017 beschlossenen Satzung der Stadt 
Grevesmühlen zur Kindertagesförderung (Benutzungssatzung KITA), handelt es sich um 
eine Neufassung der genannten Satzung. Richtigerweise tritt mit der Neufassung dieser 
Satzung die alte Satzung vom 07.05.2013 außer Kraft. Demzufolge treten aber auch die 
nachfolgend beschlossenen Änderungen außer Kraft. Folglich entfaltet die 2. Änderung der 
Benutzungssatzung KITA vom 14.09.2015 keine Wirkung mehr für die aktuell gültige 
Satzung.

Des Weiteren ist anzuführen, dass sich der Beschlusstext der Vorlage VO/12SV/2017-833 
explizit auf die angehängte bzw. die dort zur Beschlussfassung vorgelegte Fassung der 
Satzung bezieht. Folglich hat also die Stadtvertretung explizit über den § 3 Abs. 3 a.) in der 
aktuell ausgefertigten und veröffentlichten Fassung abgestimmt. 
Eine eigenmächtige Veränderung und Veröffentlichung durch die Verwaltung würde 
demzufolge der Beschlusslage der Stadtvertretung widersprechen.

Die Verwaltung empfiehlt der Stadtvertretung die 1. Änderung der Satzung der Stadt 
Grevesmühlen zur Kindertagesförderung in der beiliegenden Fassung zu beschließen. 

Finanzielle Auswirkungen:   
Anlagen:  
- 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen zur Kindertagesförderung  
   (Benutzungssatzung KITA);
- Aktuelle Satzung der Stadt Grevesmühlen zur Kindertagesförderung (Benutzungssatzung 
   KITA) vom 02.05.2017 
- 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen zur Kindertagesförderung 
  (Benutzungsatzung Kita) vom 14.09.2015   
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1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen 
zur Kindertagesförderung 
(Benutzungssatzung KITA) 

vom ….. 
 
 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 
S. 777) sowie der §§ 17 bis 21 des Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG M-V) vom 1. April 
2004 (GVOBl. M-V S. 146) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. November 2014 (GVOBl. 
M-V S. 594) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom ……… nachfolgende Satzung zur 
Kindertagesförderung erlassen:  

 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung der Stadt Grevesmühlen zur Kindertagesförderung vom 2. Mai 2017 in der 
Fassung der 1. Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen zur Kindertagesförderung 
vom 9.Dezember 2013 wird wie folgt geändert: 

 
 

(1) In § 3 – Änderung und Beendigung des Betreuungsverhältnisses – wird von Absatz 3 
Buchstabe a.) der Inhalt gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt: 
„bei Nichtzahlung oder nicht vollständiger Zahlung einer fälligen Gebührenschuld 
trotz schriftlicher Mahnung“ 

 
Die Buchstaben b.) bis f.) bleiben unberührt. 

 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Grevesmühlen, den ……..  
 
 
 
 
Lars Prahler  
Bürgermeister        (Dienstsiegel)  
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